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GZ IV C 3 - S 2220-a/13/10008 
DOK 2013/0725400 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der mit dem Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Umsetzung der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013 (BGBl. I Seite 2397) sind die 

einkommensteuerlichen Regelungen zu Ehegatten und Ehen auch auf Lebenspartner und 

Lebenspartnerschaften anzuwenden (§ 2 Absatz 8 des Einkommensteuergesetzes – EStG). 

 

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die mögliche Absicherung von Hinterbliebenen im 

Rahmen eines Basisrentenvertrags. § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b Doppel-

buchstabe aa EStG bestimmt mit einer abschließenden Aufzählung den Kreis der potenziell 

Hinterbliebenen. Hierzu gehören Ehegatten und nun auch Lebenspartner einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft. Es können somit ab sofort Vertragsmuster, die eine entsprechende 

Hinterbliebenenabsicherung des Lebenspartners vorsehen, zertifiziert werden.  

 

Im Vorgriff auf eine entsprechende gesetzliche Änderung des § 1 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 AltZertG gelten die obigen Ausführungen zum Hinterbliebenenbegriff mit 

sofortiger Wirkung auch für die Zertifizierung von Vertragsmustern von Altersvorsorge-

verträgen (so genannte Riester-Verträge). Für bereits zertifizierte Vertragsmuster, bei denen 

allein die o. g. Änderung nachvollzogen werden soll, ist keine erneute Zertifizierung erforder-

lich. Die Anpassung der Vertragsmuster durch eine Änderungsanzeige gegenüber der 

Zertifizierungsstelle reicht aus. Die auf den geänderten Vertragsmustern beruhenden Verträge 



 

 

Seite 3 dürfen von dem Zeitpunkt an vertrieben werden, zu dem die Zertifizierungsstelle der 

Änderungsanzeige zustimmt. 

 

Bei Verträgen, die auf Grundlage eines zertifizierten Musters abgeschlossen wurden, ist eine 

Ausweitung der Hinterbliebenenabsicherung auch ohne eine gesonderte Änderungsanzeige 

oder eine erneute Zertifizierung des Vertrags möglich. Die vertragsrechtlichen Gegebenheiten 

sind allerdings zu beachten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Dr. Möhlenbrock 
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